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1 Veranlassung 

Schon auf der Ebene des Bebauungsplanes müssen grundsätzliche Überlegungen 

zur geplanten Bebauung und zur Erschließung angestellt werden. Hierzu gehört auch 

ein überschlägiger Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des Niederschlag-

wassers. Außerdem ist im Zuge der wasserrechtlichen Anforderungen für den Um-

gang mit Regenwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Holstein 

vom 18.10.2019 - kurz A-RW 1) eine Wasserbilanz aufzustellen, um die Auswirkun-

gen der geplanten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können. Durch 

die Berechnungen gemäß dem Erlass A-RW 1 und das Entwässerungskonzept wird 

geprüft, ob eine wasserrechtliche Genehmigung durch die untere Wasserbehörde in 

Aussicht gestellt werden kann. 

Bei Neubauten und Neubaugebieten ist grundsätzlich mit einer deutlichen Verände-

rung des natürlichen Wasserhaushalts zu rechnen. Infolge der Versiegelung von zu-

vor unbefestigten Flächen mit Gebäuden, Straßenflächen etc. nimmt in der Regel die 

Verdunstung sowie die Versickerung ab, während der Oberflächenabfluss stark zu-

nimmt. Mit der Anwendung des Erlasses wird die Schädigung des natürlichen Was-

serhaushalts bilanziert und somit aufgezeigt, welche Auswirkungen die geplanten 

Baumaßnahmen auf den Wasserhaushalt haben. 

2 Bestand 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr.3.2 befindet sich im Stadtgebiet Ratzeburg. 

Der Plangeltungsbereich wird begrenzt durch: 

▪ das bestehende Kreishaus sowie das Gesundheitsamt im Osten (Barlachstraße 2 

und 4) 

▪ die Schulstraße im Süden,  

▪ die Wasserstraße im Westen und 

die Bebauung des Grundstückes Herrenstraße 9 im Norden. 

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,41 ha.  

Im Plangebiet befindet sich derzeit ein Wohngebäude. Das dort anfallende Regen- 

und Schmutzwasser wird aktuell in die vorhandene Kanalisation, nördlich des Plan-

gebietes eingeleitet. Das Niederschlagswasser wird über das öffentliche Leitungsnetz 

in den Ratzeburgersee und das Schmutzwasser in die Kläranlage geleitet.  

Gemäß der geotechnischen Stellungnahme des Ingenieurbüros Baukontor Dümcke 

vom 14.02.2023 stehen im gesamten Gebiet eine unterschiedlich humose, unter-

schiedlich schluffige und überwiegend sandige Auffüllung an. Die Dicke der Auffüllung 

nimmt in südlicher Richtung mit abfallendem Gelände zu. Die Mächtigkeit der Auffül-

lungen reichen bis zu 5,40 m unter Gelände (SB 4/73) bzw. bis auf 3,20 m unter 

Gelände (SB 4). Unterhalb der Auffüllungen wurden Beckenablagerungen als Be-

ckensand mit schluffigen Lagen und teilweise als Beckenschluff mit Feinsandlagen 
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angetroffen. Bei den Schluffen handelt es sich überwiegend um Grobschluffe und 

Grobschluff-Feinsand-Gemische bis zu einer Endteufe von 10 m unter Gelände.  

Der Grundwasserspiegel wurde zwischen 3,20 m unter Gelände in SB4 (NN + 3,89) 

und 6,80 m unter Gelände in SB 2b (NN +5,24) angetroffen. (gemessen im Januar 

2023) Auf Grund der teilweise binden Auffüllungen und Beckenschluffe ist grundsätz-

lich mit höheren Stauwasserbildungen bei Regenereignissen zu rechnen.  

Aufgrund der angegebenen mittleren Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte k von 10- 5 m/s 

bis 10-7 m/s ist die Versickerungsfähigkeit nach Arbeitsblatt DWA – A 138 nicht mög-

lich bzw. stark eingeschränkt.  

3 Planung 

Gemäß der §§ 5 und 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist eine Vergrößerung und 

Beschleunigung des oberflächlichen Wasserabflusses zu vermeiden bzw. ist für eine 

Rückhaltung des überschüssigen Wassers in der Fläche der Entstehung zu sorgen. 

Außerdem soll gemäß dem Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang 

mit Regenwasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein – Teil 1: Mengenbewirt-

schaftung“ (A-RW 1) der potenziell natürliche Wasserhaushalt weitgehend erhalten 

und möglichst wenig durch die Bebauung beeinträchtigt werden. 

Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Bereich des Plangebietes und des zu schüt-

zenden Baumbestandes, südlichen des Neubaus, ist eine offene Wasserhaltung, in 

Form eines Regenrückhaltebeckens, nicht realisierbar. Aus diesem Grund wird das 

anfallende Niederschlagswasser unterirdisch in einer Retentionsrigole gefasst und 

gedrosselt in das vorhandene Kanalnetz in der Wasserstraße eingeleitet (vgl. Anlage 

1). An die Rigole wird nur die Dachfläche des Neubaus, der private Gehweg und die 

Grünflächen angeschlossen. (zusammen ca. 0,36 ha) Die Zufahrt zur Tiefgarage, so-

wie der öffentliche Gehweg und der Straßenbereich verfügen bereits über Anschlüsse 

ans Kanalnetz, welche weiter genutzt werden sollen (ca. 0,056 ha) 

Das anfallende Schmutzwasser aus dem Plangebiet wird im Freigefälle an die vor-

handene SW-Leitung im Bereich der Zufahrt zur Tiefgarage in der Wasserstraße an-

geschlossen. Von hier läuft das Schmutzwasser zur Hauptleitung und weiter zur Klär-

anlage Ratzeburg. 

 

 

4 Hydraulische Berechnung 

Zur Überprüfung der Machbarkeit wurde eine hydraulische Berechnung der geplanten 

Retentionsrigole durchgeführt. Dabei wurde die maximal mögliche Versiegelung des 

Plangebietes gemäß B-Plan 3.2 angesetzt, welche in die Rigole angeschlossen wer-

den sollen.  
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Fläche m² 

Grünfläche 1407,4 

Tiefgarage (intensive Begrünung) 286,0 

Neubau (extensive Begrünung) 1288,0 

Schonstein und Richtschächte 35,0 

Gehweg 553,5 

Summe: 3569,9 

Tab. 1: Maßgebende Flächen 

Für die Bemessung wurde mit den Regendaten von KOSTRA-DWD 2020 für Ratze-

burg (Spalte 154, Zeile 80) gerechnet.  

Da mehr als 800 m² der Fläche versiegelt werden ist von der Stadt Ratzeburg die 

Führung eines Überflutungsnachweises nach DIN 1986-100 Gleichung 20 und 22 ge-

fordert (vgl. Anlage 3 und 4). Unter Berücksichtigung der mittleren Geländeneigung 

und des Befestigungsgrades von kleiner 50 %, gem. Anhang 2 Tab. A.2 der DIN 1986-

100, ist gemäß dem Überflutungsnachweis (Gleichung 20) eine Wassermenge von 

ca. 80 m³ zurückzuhalten.  

Für die Wasserstraße gilt außerdem eine Einleitungsbeschränkung, wenn mehr als 

40 % (also ca. 1428 m²) des maßgebenden Grundstückes, versiegelt sind. Die 

Summe der abflusswirksamen Fläche Au,m beträgt ca. 1656 m² und ist somit größer 

als 1428 m² (vgl. Anlage 5). Nach den Vorgaben der „Ratzeburger Wirtschafsbetriebe 

– Städtentwässerung“ ist die Einleitungsbeschränkung wie folgt zu bestimmen: 

QDr = A x φ x r.5_2 

- QDr = Drosselabfluss 

- A = maßgebende Grundstücksfläche (ca. 0,36 ha) 

- φ = Abflussbeiwert (Wasserstraße = 0,4 [-]) 

- r.5_2 = 5-minütige Regenspende für den 2 jährliches Bemessungsregen (246,7 l/ 

(s x ha)) 

QDr = 35,13 l/s  

Gewählt wurde ein Drosselabfluss von 30 l/s.  

Auf Basis der Daten wurde eine hydraulische Bemessung mit Hilfe der Regenwas-

sermanagement-Software „RigoPlan“ Version 8.0 für Rigolen und Regenrückhaltung 

in Anlehnung an DIN 1986-100 durchgeführt. (vgl. Anl. 7). 

5 Erläuterungen zur Anwendung des Erlasses „Wasserrechtli-
che Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser – Teil 1: 
Mengenbewirtschaftung“ 

Aufgrund des Erlasses bezüglich der wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang 

mit Regenwasser ist für das Plangebiet eine Wasserhaushaltsbilanz aufzustellen. 
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Dazu wird der Wasserhaushalt des potenziell natürlichen Zustands mit dem Wasser-

haushalt des bebauten Gebiets verglichen. Demnach wird zunächst jeweils die Was-

serbilanz für die Bestandsbebauung und für den Neubau aufgestellt. Im Anschluss 

werden die prozentualen Veränderungen beider Wasserhaushalte miteinander vergli-

chen, um auf die Veränderung durch den Neubau schließen zu können.   

Der potenziell natürliche Zustand (Referenzzustand) wird zunächst mithilfe des Pro-

gramms A-RW1 ermittelt. Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 3.2 wird demnach der 

Region Herzogtum-Lauenburg (H-11), Hügelland, mit den entsprechenden a1-g1-v1 

Werten zugeordnet: Abfluss (a) 3,0 %; Versickerung (g) 28,3 %; Verdunstung (v) 

68,7 % (vgl. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  

 

Abb. 1: Auszug aus dem Programm A-RW1. 

 

5.1 Flächenermittlung – Bestand 

Für die Ermittlung der Wasserbilanz im Bestand wurden die Bestandsflächen 

anhand von Bestandsvermessung und Zeichnungen abgeschätzt. 

Die betrachtete Gesamtfläche von 0,413 ha setzt sich aus 6 Teilflächen zusammen: 

Eine weitestgehend unversiegelte (natürliche) Flächen (0,234 ha), eine intensive Be-

grünung der Tiefgarage (0,025 ha), für die Gehwege auf dem Grundstück und im öf-

fentlichen Bereich (0,075 ha), die Teilfläche der asphaltierten Wasserstraße sowie die 

Zufahrt in die Tiefgarage (0,041 ha), das aktuelle Wohngebäude (mit 0,035 ha) und 

der Schonstein und die Richtschächte des bestehenden Kreishauses (mit 0,003 ha). 

Für die jeweiligen Flächen werden auf Grund des Programms A-RW1 bestimmte a-

g-v Werte zugeordnet, welche die Anteile des Oberflächenabflusses (a), der Versi-

ckerung (g) und der Verdunstung (v) beschreiben. (vgl. Abb. 2) 
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Abb. 2: Berechnungsschritt 2 - Aufteilung der Flächen im Bestand (Programm ARW-1) 

 

5.2 Maßnahmen zur Behandlung - Bestand 

Im nächsten Berechnungsschritt werden die Behandlungsmaßnahmen festgelegt. 

Das Wohngebäude entwässert aktuell über ein bestehendes Kanalnetz nördlich des 

betrachteten Baugebiets. (vgl. Abb. 3) 

 

Abb. 3: Berechnungsschritt 3 - Behandlungsmaßnahmen Bestand (Programm ARW-1) 
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5.3 Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz – Bestand 

Im letzten Berechnungsschritt wird die Wasserhaushaltsbilanz im Vergleich zum Re-

ferenzzustand aufgestellt. Die Bilanz weist 

1. eine deutliche Erhöhung des Oberflächenabflusses von 3,0% auf 31,43% und  

2. eine Verringerung der Versickerung von 28,30% auf 16,03% und eine deutli-

che Verringerung der Verdunstung von 68,70% auf 52,54% auf.  

Aufgrund der prozentualen Veränderung der einzelnen a-g-v-Werte um teilweise 

mehr als 15 % im Vergleich zum Referenzzustand ist der Wasserhaushalt durch die 

vorhandene Bebauung „extrem geschädigt“. Die Versickerung (g) verringert sich um 

12,27 % und die Verdunstung (v) verringert sich um 16,16 % und der Oberflächenab-

fluss (a) erhöht sich um 28,43%. (vgl. Abb. 4) 

 

 

Abb. 4: Berechnungsschritt 4 – Wasserhaushaltsbilanz Bestand (Programm A-RW1). 

5.4 Flächenermittlung – Planung 

Um die Wasserbilanz des geplanten Baugebietes abzuschätzen, ist auf der Grund-

lage des B-Plan 3.2 eine Flächenermittlung für das neu geplante Gebiet aufgestellt.  

Der B-Plan 3.2 sieht vor, dass das Gebäude im Bestand abgerissen und durch einen 

größeren Neubau ersetzt wird. Nach aktuellen Planungen soll dieser Neubau mit ei-

ner extensiven Dachbegrünung ausgestattet werden (0,129 ha). Der Neubau umfasst 

hierbei auch Flächen die aktuell nicht bebaut sind, wodurch sich die nicht versiegelte 

(natürliche) Fläche verkleinert (0,141 ha). Der öffentliche Gehweg in der Wasser-

straße wird neu gepflastert und fällt im Bereich der Tiefgaragenzufahrt weg. Die mo-

mentan asphaltierte Zufahrt zur Tiefgarage wird durch die Gehwege erweitert und 
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durch eine Pflasterfläche ersetzt. Der Gehweg im privaten Bereich wird neu gepflas-

tert und die Fläche minimal erweitert. Somit vergrößert sich die gesamte Pflasterflä-

che im Einzugsgebiet (0,091 ha) und die wasserundurchlässige asphaltierte Fläche 

wird verkleinert (0,020 ha). Ein Teil der Zufahrt in die Tiefgarage wird überdacht und 

die vorhandene intensive Dachbegrünung der Tiefgarage dadurch optimiert (0,029 

ha). (vgl. Abb. 5)  

 

 

Abb. 5: Berechnungsschritt 2 - Aufteilung der Flächen Neubau (Programm ARW-1) 

5.5 Flächenermittlung – Planung 

Im nächsten Berechnungsschritt werden Behandlungsmaßnahmen festgelegt, die be-

reits zuvor im Kapitel 3 erläutert wurden. (vgl. Abb. 6)  

 

Aufgrund der beschriebenen Bodenverhältnisse wird das gesamte anfallende Nieder-

schlagswasser über ein neuzubauendes Leitungsnetz in eine Retentionsrigole gelei-

tet. Von dort fließt das Niederschlagswasser gedrosselt in den vorhandenen Schacht 

1251125 in der Wasserstraße. Die Rigole ist so bemessen, dass bei einem 30- jähr-

lichen Regenereignis das Niederschlagswasser gefasst und mit einem Drosselabfluss 

von 30 l/s abgeleitet werden kann. Für die Berechnung im Programm A-RW1 wird 

vom Regelbetrieb ausgegangen  
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Abb. 6: Berechnungsschritt 3 - Behandlungsmaßnahmen Neubau (Programm ARW-1) 

5.6 Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz - Planung 

Im letzten Berechnungsschritt wird die Wasserhaushaltsbilanz der Planung im Ver-

gleich zum Referenzzustand aufgestellt. (vgl. Abb.7) 

 

 

Abb. 7: Berechnungsschritt 4 – Wasserhaushaltsbilanz Neubau (Programm A-RW1). 
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Die Bilanz weist 

1. eine Erhöhung des Oberflächenabflusses von 3,0% auf 43,03% und  

2. eine Verringerung der Versickerung von 28,30% auf 9,66% und eine Verrin-

gerung der Verdunstung von 68,70% auf 47,31% auf.  

Aufgrund der prozentualen Veränderung der einzelnen a-g-v-Werte um mehr als 

15 % im Vergleich zum Referenzzustand ist der Wasserhaushalt auch durch die ge-

plante Bebauung „extrem geschädigt“. Die Versickerung (g) verringert sich um 

19,24 % und die Verdunstung (v) verringert sich um 21,39 % und der Oberflächenab-

fluss (a) erhöht sich um 40,03%. Gemäß A-RW1 gilt dies zu vermeiden. Ausgehend 

vom Referenzzustand müssten grundsätzlich regionale Überprüfungen geführt wer-

den.   

Um auf die prozentuale Veränderung der unterschiedlichen a-g-v Werte zwischen Be-

stand und Neubau schließen zu können, werden die prozentualen Veränderungen 

bezogen auf den Referenzzustand miteinander verglichen. (vgl. Tab 2)  

 

Gebiet Gesamtfläche [ha] Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v) 

Reve-
renz 
Zu-

stand 

0,413 

 

3,00% 

0,012 [ha] 

28,30% 

0,117 [ha] 

68,70% 

0,284 [ha] 

Be-
stand 

0,413 31,43 % 

0,126 [ha] 

16,03 % 

0,066 [ha] 

52,54 % 

0,221 [ha] 

Neu-
bau 

0,413 43,03 % 

0,178 [ha] 

9,66 % 

0,040 [ha] 

47,31 % 

0,195 [ha] 

Verän-
derung  

0,413 11,60 % -6,37 % -5,23 % 

Tab. 2: Auszug auf Berechnungsschritt 4 – Wasserhaushaltsbilanz Bestand und Neubau 

Die Wasserhaushaltsbilanz zeigt eine Erhöhung des Abflusses um 11,6 %, eine Ver-

ringerung der Versickerung um 6,37 % und eine Verringerung der Verdunstung um 

5,23 % auf. Durch die prozentualen Veränderungen der a-g-v Werte um mehr als 5 % 

aber weniger als 15 % gilt der Wasserhaushalt durch die geplante Bebauung im Ver-

hältnis zur Bestandsbebauung als „deutlich geschädigt“. Demnach müssen lokale 

Überprüfungen durchgeführt werden. Gemäß dem ARW-1 entfallen die Nachweise 

„Einhaltung des bordvollen Abflusses und „Vermeidung von Erosion“ für Einleitung in 

Gewässer, deren oberirdische Einzugsgebiet größer als 100 km² ist. Gemäß des Ge-

wässer- und Landschafsverbandes – Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger 

See beträgt das Einzugsgebiet des Ratzeburger Sees 134 km².  

Da das Niederschlagswasser in einer verschlossenen Rigole gefasst und in das öf-

fentliche Kanalnetz abgeführt wird, ist mit einer Erhöhung des Grundwasserspiegels 



12 
 

nicht zu rechnen. Aus diesem Grund ist der Nachweis „Vermeidung der Grundwasser-

Aufhöhung“ hier nicht relevant.  

Die deutliche Verschlechterung des Oberflächenabflusses lässt sich durch die große 

Dachfläche erklären, wodurch mehr Fläche versiegelt wird, und weniger Wasser ver-

sickern kann. Da sich das Kreishaus in einer Denkmalgeschützen Bereich befindet, 

kommen abflussmindernde Maßnahmen, wie z.B. die Wahl von Sickersteinen für den 

Gehweg nicht in Betracht. Grundsätzlich ist eine Verbesserung der Wasserbilanz in 

Denkmalgeschützen Bereichen schwer zu realisieren.  

Allgemein verbleibt das anfallende Niederschlagswasser im Einzugsgebiet des Rat-

zeburgersee, wodurch die Wasserbilanz der Inselstadt Ratzeburg als Gesamtbild im 

Grunde nicht verändert wird. Dieser Ansatz entspricht aber nicht dem A-RW1 in Be-

zug auf das Plangebiet.      

Positiv zu erwähnen ist die Festsetzung eines extensiv begrünten Daches des ge-

planten Neubaus. Das Gründach trägt nachhaltig zur Verbesserung der Wasserbilanz 

bei. Der Oberflächenabfluss wird verringert und mehr Wasser kann verdunsten. Eine 

intensive Begrünung kommt auf Grund der vorgeschriebenen maximalen Höhe nicht 

in Betracht.  

Ebenso ist der Erhalt einiger Bäume im Einzugsgebiet positiv zu bewerten. Dies wirkt 

sich aufgrund der Transpiration der Pflanzen wohlwollend auf die Wasserhaushalts-

bilanz bzw. auf die Verdunstung aus. Allerdings findet diese Maßnahmen in der Be-

rechnung gemäß A-RW1 keine Berücksichtigung.  

 


